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Bekanntmachung  

Kommunalwahlen 2025 

Absage der Wahl für die Vertretung des Kreises Lippe im 

Kreiswahlbezirk 10 – Lage II und Bekanntmachung der 

Nachwahl 

 

Gemäß § 64 Absatz 2 Satz 3 der Kommunalwahlordnung Nordrhein Westfalen vom 
31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 10.06.2025 (GV. NRW. S. 514) sage ich die Wahl der Vertretung 
des Kreises Lippe im Kreiswahlbezirk 10 – Lage II ab. 

 

Der im Kreiswahlbezirk 10 – Lage II vorgeschlagenen Bewerber der Wählergruppe 
UKTM e.V. Unabhängige Kreistags Mitglieder (UKTM), Herr Timo-Benjamin Sendker, 
ist nach Zulassung des Wahlvorschlages durch den Wahlausschuss des Kreises Lippe 
am 15.07.2025, aber noch vor dem Wahltermin am 14.09.2025 verstorben und ein 
Ersatzbewerber auf der Reserveliste nicht vorhanden. Aus diesem Grund findet eine 
Nachwahl gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2 Kommunalwahlgesetz statt.  

 

Der Tag der Nachwahl wird durch die Bezirksregierung Detmold als 
Aufsichtsbehörde bestimmt und bekannt gemacht.  

 

 

Detmold, den 09.09.2025     

 
 
Kreis Lippe 
Der Landrat als Wahlleiter 
gez. Dr. Axel Lehmann 

 


